
 

Stadt Leverkusen  Vorlage Nr. 2022/1415 

Der Oberbürgermeister 
  

/V-60-KS-krü 
Dezernat/Fachbereich/AZ  
 
28.04.2022 
Datum 

 
 

Beratungsfolge Datum Zuständigkeit Behandlung 

Ausschuss für Bürgereingaben 
und Umwelt   

12.05.2022 Beratung öffentlich 

Ausschuss für Stadtentwicklung, 
Planen und Bauen   

16.05.2022 Beratung öffentlich 

Rat der Stadt Leverkusen   20.06.2022 Entscheidung öffentlich 

 

Betreff:  

Anfrage der Autobahn GmbH des Bundes zur Herausgabe von technischen und 
rechtlichen Vorgaben für die Querung von Wasserläufen bei der Verlegung von 
Leerrohren entlang der A1 
 
 
Beschlussentwurf: 
 
1. Der Rat der Stadt Leverkusen nimmt die Anfrage der Autobahn GmbH des Bundes 

vom 18.02.2022 zur Herausgabe von technischen und rechtlichen Vorgaben zur Que-
rung von Bachläufen bei der Verlegung von Leerrohren für Erdverkabelungen im Be-
reich der A1 (Streckenabschnitt zwischen der Anschlussstelle Burscheid und dem Au-
tobahnkreuz Leverkusen) zur Kenntnis. 

 
2. Der Rat der Stadt Leverkusen stimmt der Aushändigung der angefragten Unterlagen 

durch die Untere Wasserbehörde (UWB, Fachbereich Umwelt) an die Autobahn 
GmbH des Bundes sowie der Genehmigung der Bachquerungen bei der Umsetzung 
der Maßnahme zu. 

 
 
gezeichnet:  
In Vertretung In Vertretung  In Vertretung 
Adomat Lünenbach Deppe 
(in Vertretung 
des Oberbürgermeisters) 
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I) Finanzielle Auswirkungen im Jahr der Umsetzung und in den Folgejahren 
 

 Nein (sofern keine Auswirkung = entfällt die Aufzählung/Punkt beendet) 
 

 Ja – ergebniswirksam 
Produkt:       Sachkonto:       
Aufwendungen für die Maßnahme:       € 
Fördermittel beantragt:   Nein   Ja       % 
Name Förderprogramm:       
Ratsbeschluss vom       zur Vorlage Nr.       
Beantragte Förderhöhe:       € 
 
 Ja – investiv 
Finanzstelle/n:       Finanzposition/en:       
Auszahlungen für die Maßnahme:       € 
Fördermittel beantragt:   Nein   Ja       % 
Name Förderprogramm:       
Ratsbeschluss vom       zur Vorlage Nr.       
Beantragte Förderhöhe:       € 
 

Maßnahme ist im Haushalt ausreichend veranschlagt 
 Ansätze sind ausreichend 
 Deckung erfolgt aus Produkt/Finanzstelle       
 in Höhe von       € 
 

Jährliche Folgeaufwendungen ab Haushaltsjahr:       
 Personal-/Sachaufwand:       € 
 Bilanzielle Abschreibungen:       €  

Hierunter fallen neben den üblichen bilanziellen Abschreibungen auch einmalige bzw. Sonderabschrei-
bungen. 

 Aktuell nicht bezifferbar  
 
Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam) ab Haushaltsjahr:       

 Erträge (z. B. Gebühren, Beiträge, Auflösung Sonderposten):       € 
Produkt:       Sachkonto       
 
Einsparungen ab Haushaltsjahr:       

 Personal-/Sachaufwand:       € 
Produkt:       Sachkonto       
 

 ggf. Hinweis Dez. II/FB 20:              
 
II) Nachhaltigkeit der Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes: 

Klimaschutz  
betroffen 

Nachhaltigkeit 
 

kurz- bis 
mittelfristige 

Nachhaltigkeit 

langfristige Nach-
haltigkeit 

 

 ja   nein   ja   nein  ja   nein  ja   nein 
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Begründung: 
 
Mit E-Mail vom 18.02.2022 informiert die Autobahn GmbH die Stadt Leverkusen über 
die Absicht, im Bereich der A1 im Streckenabschnitt zwischen der Anschlussstelle Bur-
scheid und dem Autobahnkreuz Leverkusen das erdverlegte Kupferkabel durch ein fünf-
zügiges Leerrohrpaket zu ersetzen. In diesem Leerrohrpaket sollen Datenkabel und 
Energiekabel für die Streckenbeeinflussungsanlage, die Verkehrserfassung und die Not-
rufsäulen verlegt werden. Die Verlegung der Trasse erfolgt hauptsächlich in offener 
Bauweise. Auf telefonische Nachfrage der Verwaltung erläutert ein Vertreter der Auto-
bahn GmbH, dass die Bestandsanlagen in sieben Schilderbrücken auf diesem Strecken-
abschnitt ebenfalls erneuert sowie neue Zählschleifen in den Fahrbahnen verlegt wer-
den. Die gesamte Strecke ist eine Stauhäufungsstelle mit entsprechenden Unfallschwer-
punkten, sodass die Erneuerung der Verkehrsbeeinflussungsanlage erforderlich ist.  
 
Für die Verlegung des Kabellehrrohrpakets müssen im Bereich der Stadt Leverkusen 
vier Bachläufe gequert werden. Es handelt sich dabei um den Kamperbach, den Lands-
bergbach (zwei Querungen) und den Köttelbach. Die Querungen des Kamperbachs so-
wie des Landbergbachs sind nach Annahme der Autobahn GmbH bereits verrohrt; zu-
dem geht die Autobahn GmbH davon aus, dass mit dem rund 90 cm tiefen Erdaushub 
diese Verrohrung nicht berührt wird. Die Autobahn GmbH gibt an, dass der Kamperbach 
mittels Spülbohrung gekreuzt werden soll. Für die Ausschreibung bittet die Autobahn 
GmbH um die technischen und rechtlichen Vorgaben durch die Untere Wasserbehörde 
(Fachbereich Umwelt) der Stadt Leverkusen. Die Autobahn GmbH beabsichtigt die 
Durchführung der Maßnahme im Jahr 2023. 
 
Der Bau der PWC-Anlage ist nicht betroffen, da diese im südlichen Autobahnbereich 
(Streckenabschnitt Autobahnkreuz Leverkusen bis Burscheid) geplant ist. Die Arbeiten 
betreffen jedoch ggf. mittelbar den Ausbau der Autobahnen in Leverkusen im Ab-
schnitt 3 (Ausbau der A3 zwischen den Anschlussstellen Leverkusen-Zentrum und Le-
verkusen-Opladen, Schwerpunkt: Ausbau des Autobahnkreuzes Leverkusen), z. B. in 
Bezug auf die Erfassung von Verkehrsdaten für den Ausbau der beiden Abschnitte 1 
(Ausbau der A1 zwischen der Anschlussstelle Köln-Niehl bis Autobahnkreuz Lever-
kusen-West, Schwerpunkt: Rheinbrücke) und 2 (Ausbau der A1 zwischen den Auto-
bahnkreuzen Leverkusen-West und Leverkusen) bzw. auf die Vorbereitung verkehrslen-
kender Maßnahmen während des Ausbaus in allen drei Abschnitten. 
 
Die Verwaltung (hier die Untere Wasserbehörde beim Fachbereich Umwelt) ist gemäß 
den Vorgaben im Wasserhaushaltsgesetz verpflichtet, die Zustimmung der Gewässer-
querung zu erteilen. Zudem besteht eine Verpflichtung gemäß §§ 71c und 71d des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW), die Au-
tobahn GmbH bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Der gesetzlich festge-
legte Aufgabenbereich bzw. das Portfolio hinsichtlich der Planung, Bau und Betrieb der 
Autobahnen sowie ihrer dazugehörigen Anlagen sind in § 3 des Bundesfernstraßenge-
setzes (FStrG) geregelt. 
 
Die Anfrage der Autobahn GmbH nebst Anlagen ist der Anlage zu dieser Vorlage beige-
fügt.  
 

Anlage/n:  

Anlage 1_ Anfrage der Autobahn GmbH vom 18.02.2022 mit zwei Anlagen 





Anlage zur Vorlage 2022/1415  
Anfrage der Autobahn GmbH vom 18.02.2022 per E-Mail mit zwei Anlagen 
 
Von: Autobahn GmbH 
Gesendet: Freitag, 18. Februar 2022 10:21 
An: 32@stadt.leverkusen.de  
Cc: Betreff: WG: Querung Wasserläufe - 85-22-0001; BAI, Erweiterung der SBA Burscheid - 
Leverkusen 
  

Sehr geehrte Frau Eisenberg, 
  
die Verkehrszentrale NRW wurde vom BMVI beauftragt, dass alte Streckenfernmeldekabel 
parallel zur A1 auszutauschen. Betroffen ist aktuell der Streckenabschnitt zwischen der 
Anschlussstelle Burscheid und dem Autobahnkreuz Leverkusen. 
  
Bisher liegt nördlich der Autobahn ein erdverlegtes Kupferkabel. Dieses wird gem. Anlage 
durch ein fünfzügiges Leerrohrpaket ersetzt, in dem Datenkabel (LWL) und Energiekabel für 
die Streckenbeeinflussungsanlage, Verkehrserfassung und Notrufsäulen verlegt werden. Die 
Verlegung der Trasse erfolgt hauptsächlich in offener Bauweise. 
  
Im Bereich der Stadt Leverkusen queren wir 4 Bachläufe, den Kamperbach, zweimal den 
Landsbergbach und den Köttelbach.  
Ich nehme an, dass die letzten 3 Querungen mit der BAB verrohrt sind, kann aber aus 
unseren Unterlagen nichts genaueres entnehmen. 
Falls ich richtig liege, werden wir mit unseren ~90cm tiefen Erdaushub die Verrohrung nicht 
berühren. 
  
Der Kamperbach soll mittels Spülbohrung gekreuzt werden. 
Für unsere Ausschreibung benötige ich Ihre technischen und rechtlichen Vorgaben. 
Zur Querung Köttersbach bin ich mit dem Rheinisch-Bergischen-Kreis in Kontakt. 
  
Vielen Dank und ein schönes WE. 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
  
--- 
Die Autobahn GmbH des Bundes 
Niederlassung Rheinland 
Hansastraße 2 · 47799 Krefeld 
  
Besucheranschrift: 
GB Verkehrszentrale 
Bonner Str. 65 · 51379 Leverkusen 
https://w3w.co/kultfilm.neuere.wirken  
  

  

mailto:32@stadt.leverkusen.de
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fw3w.co%2fkultfilm.neuere.wirken&umid=cd42fbfd-92dc-4759-9f16-95706932ec06&auth=3bfd599bb90a540b7162e6bbc2f04986cc7fcede-d4d4f391cf30712f044634531bd30b93623ff5d4


Anlage 1 zur E-Mail vom 18.02.2022 
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